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REDAKTIONSSCHLUSS
Der Redaktionsschluss für die nächste
Ausgabe ist am 4.2.2026 
ist am Montag, 2.2.2026 um 8:00 Uhr.

Verspätet eingehende Beiträge 
können nicht mehr berücksichtigt werden.

Anzeigenschluss ist am Montag um 14:00 Uhr.

Wir weisen darauf hin, dass sich die Termine an Feierta-
gen oder in vergleichbaren Fällen ändern können. Bitte 
beachten Sie hierzu die aktuellen Mitteilungen der Ge-
meinde.

Impressum
Herausgeber: Gemeinde Biederbach

Verantwortlich für den redaktionellen und amtlichen Teil:
Bürgermeister Rafael Mathis oder die/der von ihm Beauftragte.

Verantwortlich für die Kirchen- & Vereinsmitteilungen:
Die jeweilige Kirche bzw. der/ die Vorsitzende des jeweiligen Vereins.

Für den Anzeigenteil/ Druck:
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, 
Tel. 07771 9317-11,Fax 07771 9317-40, 
anzeigen@primo-stockach.de, www.primo-stockach.de

Gemeindeverwaltung
Biederbach
Dorfstraße 18, 79215 Biederbach
Zentrale Tel.: 07682/9116-0
Fax: 07682/9116-16
gemeinde@biederbach.de
www.biederbach.de

Öff nungszeiten:
Montag-Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr
Dienstag: 14:00 - 18:00 Uhr

Sprechzeiten sowie Termine nach Absprache sind auch au-
ßerhalb dieser Zeiten möglich. Bitte vereinbaren Sie vor Ihrem 
Besuch im Rathaus einen Termin per Telefon oder per E-Mail 
bei der jeweiligen Sachbearbeiterin, um längere Wartezeiten zu 
vermeiden und bei Vertretungen besser koordinieren zu können. 

Ansprechpartner:
Bürgermeister Rafael Mathis  07682 9116 0
gemeinde@biederbach.de

Bürgerbüro Sabine Herr   07682 9116 17
herr@biederbach.de

Hauptamt/Standesamt Nadine Weis  07682 9116 11
weis@biederbach.de

Rechnungsamt Petra Schneider   07682 9116 13
schneider@biederbach.de

Gemeindekasse Petra Thoma   07682 9116 12
thoma@biederbach.de

Bauhofl eiter Markus Allgaier   07682 9116 60
bauhof@biederbach.de

Notdienst – Wasserversorgung  07682 9116 60

Notdienst für Strom – Netze BW:   0800 36294770
netze-bw.de/stoerungsmeldung

Weitere Infos:

www.biederbach.de

Notfallnummern
Europaweite Notrufnummer  112

Polizei  110

Feuerwehr und Rettungsdienst 112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116117

Krankentransporte 19222

Gift-Notrufzentrale 0761/19240

Zahnärztlicher Notfalldienst 01801 116 116

DRK-Rettungsdienst/Krankentransport  19 222

Apotheken-Notdienst
Den tagesaktuellen Notdienst fi nden Sie unter: 
https://www.lak-bw.de/notdienstportal/notdienstkreis.html

Müllabfuhr
Donnerstag, 22.01.2026 Gelber Sack

Montag, 02.02.2026 Graue Tonne

Donnerstag, 05.02.2026 Gelber Sack 

Montag, 09.02.2026 Blaue Tonne

Freitag, 13.02.2026 Blaue Tonne (Ortsteil Frischnau, 
Mersberg, Uhlsbach usw.)

Öff nungszeiten 
Grünschnittplatz Elzach
Freitag: 13.00 – 17.00 Uhr
Samstag: 09.00 – 14.00 Uhr

Öff nungszeiten 
Recyclinghof Elzach
Freitag: 13.00 – 17.00 Uhr
Samstag: 09.00 – 13.00 Uhr
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AMTLICHE  
WAHLBEKANNTMACHUNGEN
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 
DER GEMEINDE BIEDERBACH

Öffentliche Bekanntmachung
Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates fin-
det am Donnerstag, den 29. Januar 2026 um 19.00 
Uhr im Bürgersaal des Rathauses Biederbach, Dorf-
straße 18 statt. 

Alle interessierten Einwohnerinnen und Einwohner sind 
hierzu herzlich eingeladen.
 
Tagesordnung:
1. Bürgerfragestunde
2. Haushaltsplan 2026 - Beschlussfassung
3. Genehmigung von Spendeneingängen
4. Bauantrag zum Einbau eines Hackschnitzelbunkers 

in eine bestehende Stallung, Flst.-Nr. 1230, Bachere
5. Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
6. Bekanntgaben der Verwaltung
7. Fragen und Anregungen aus dem Gemeinderat
8. Bürgerfragestunde
 

 
Rafael Mathis
Bürgermeister

Landesfamilienpass  
- Gutscheinkarte 2026
Die Gutscheinkarte 2026 für den Landesfamilienpass ist ab so-
fort beim Bürgermeisteramt, Bürgerbüro, erhältlich.
Wer bereits einen Landesfamilienpass besitzt, muss diesen bei 
Abholung der Gutscheinkarte vorlegen.

Neben den Kindern und der antragstellenden Person können 
bis zu vier weitere Erwachsene in den Familienpass eingetra-
gen werden, wie zum Beispiel ein getrennt lebender leiblicher 
Elternteil der Kinder, Oma und/oder Opa oder ein Familien-
begleiter. Von den eingetragenen Personen können dann bei 
Ausflügen bis zu zwei Erwachsene zusammen mit den Kindern 
die Vergünstigung des Landesfamilienpasses in Anspruch neh-
men. Die grundsätzlichen Voraussetzungen für den Erhalt des 
Familienpasses bleiben gleich.

Eine Inanspruchnahme ohne Kind(er) ist nicht möglich.
Einen Landesfamilienpass können erhalten:
• Familien, die mit mindestens drei kindergeldberechtigenden 

Kindern (dies können auch Pflege- oder Adoptivkinder sein), 
die mit ihren Eltern in häuslicher Gemeinschaft leben;

• Alleinerziehende, die mit mindestens einem kindergeldbe-
rechtigenden Kind in häuslicher Gemeinschaft leben,

• Familien mit mindestens einem kindergeldberechtigenden 
schwer behinderten Kind mit mindestens 50 v.H. Erwerbs-
minderung in häuslicher Gemeinschaft leben;

• Familien, die Kinderzuschlags-, -Wohngeld- oder Bürger-
geld-berechtigt sind und mit mindestens einem kindergeldbe-
rechtigenden Kind in häuslicher Gemeinschaft leben,

• Familien, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz (AsylbLG) erhalten und mit mindestens einem Kind in 
häuslicher Gemeinschaft leben.

Der Landesfamilienpass ist kostenfrei und einkommensunab-
hängig.

Fälligkeit Gewerbesteuer I. Quartal
Bei der Gemeindekasse Biederbach wird fällig:
• zum 15. Februar - Gewerbesteuer I. Quartal 2026

An die Zahlung wird hiermit noch einmal öffentlich erinnert. Bei 
Nichtbezahlung werden Mahngebühren und Säumniszuschläge 
erhoben.

Ihre Gemeindekasse

Zum Geburtstag
am 20.01.2026 (nachträglich)
Manfred Schönfeld, 
Am Palmersbach 14
zum 70. Geburtstag
 
am 03.02.2026
Herbert Gehring, Sonnhaldestraße 6
zum 70. Geburtstag

DIE GEMEINDE BIEDERBACH GRATULIERT

Statistik des Einwohnermeldeamtes 
und dem Standesamt 2025
Einwohnerzahl zum 31.12.2024: 
1.732 (Einwohnerwesen)

Einwohnerzahl zum 30.09.2025: 
1.751 (Statistisches Landesamt)

Jahr 2025
Zuzüge  65
Wegzüge   90
Geburten   17
Sterbefälle 15
Einwohnerzahl zum 31.12.2025:    1.709

Neues Landesgaststättengesetz (LGastG)
Seit dem 01.01.2026 gilt eine Neufassung des Landesgaststät-
tengesetzes.
Die Neufassung des Gesetzes soll Bürokratie abbauen.

Für vorübergehende Gaststättengewerbe besteht eine An-
zeigepflicht gem. § 2 Abs. 2 LGastG. Die Regelungen zu den 
Sperrzeiten, Sonn- und Feiertagsgesetz, Hygienebestimmun-
gen etc. bleiben allerdings wie gehabt bestehen.

Das neue LGastG betrifft alle, die gewerbsmäßig Getränke oder 
zubereitete Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle anbieten.

Vereine sind nur dann betroffen, wenn alkoholische Getränke 
ausgeschenkt werden sollen.

Die Anzeige für die Veranstaltung muss spätestens 14 
Tage vor Veranstaltungsbeginn bei der Gemeindeverwal-
tung eingehen.

Ab dem 01.01.2026 erhalten die Veranstalter keine Gestat-
tung mehr von der Gemeindeverwaltung. Der Gebührenbe-
scheid dient als Bestätigung über die rechtzeitige Anzeige der 
Veranstaltung.

Ihre Gemeindeverwaltung
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Herzlichen Glückwunsch
Allen Altersjubilaren, die im Monat Ja-
nuar/Februar 2026 Ihren Geburts-
tag feiern und aufgrund gesetzli-
cher Vorgaben oder namentlich 
nicht genannt werden möch-
ten, gratulieren wir recht herz-
lich und wünschen Ihnen alles 
Gute, vor allem Gesundheit 
und persönliches Wohler-
gehen.

Veröff entlichung im Mitteilungsblatt
Altersjubilare ab dem 70., 75. usw. Geburtstage sowie 
Ehejubiläen ab dem 50., 60. usw. werden im Mitteilungs-
blatt nur veröff entlicht, wenn uns eine schriftliche Ein-
verständniserklärung vorliegt. Gerne können Sie sich an 
das Bürgerbüro unter Tel. 07682 9116-17 oder Zentrale: 
07682 9116 0 oder per E-Mail an herr@biederbach.de 
oder gemeinde@biederbach.de wenden.

Besuche bei Alters- und Ehejubiläen
Gerne möchte unser Bürgermeister unsere Jubilare be-
suchen.

Bitte teilen Sie uns mit, wenn kein Besuch er-
wünscht ist, unter Tel. 07682 9116-0 oder per E-Mail: 
gemeinde@biederbach.de.

HEIMATTREFF

FREIWILLIGE FEUERWEHR BIEDERBACH

Hauptversammlung Feuerwehr Biederbach
Am Samstag den 24. Januar 2026 fi ndet die Hauptversammlung 
der Feuerwehr Biederbach statt. Die Veranstaltung beginnt um 
20:00 Uhr und fi ndet im Feuerwehrgerätehaus statt. Die jährliche 
Hauptversammlung beinhaltet folgende Tagesordnung: 

1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Bericht des Kommandanten
4. Tätigkeitsbericht des Schriftführers
5. Rechenschaftsbericht des Kassenverwalters
6. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Kassenver-

walters
7. Wahl der neuen Kassenprüfer
8. Bericht des Leiters der Altersabteilung
9. Tätigkeitsbericht des Festausschusses
10. Beförderungen und Ehrungen
11. Verschiedenes

Die Mitglieder der Gemeinde sind herzlich zur jährlichen Haupt-
versammlung eingeladen. 

VEREINSMITTEILUNGEN

SÄNGERRUNDE PRECHTAL

„Ich brauche keinen Therapeuten, ich singe im Chor“, mit die-
sem Spruch wirbt die Sängerrunde auf dem Plakat.
Unser Frühjahrskonzert am 09. Mai 2026 wollen wir mit Sänger- 
und Sängerrinnen bereichern. Alle, die Lust haben zu singen, 
laden wir herzlich ein.
Sie haben keine weitere Verpfl ichtung oder Chormitgliedschaft. 
-Singen im Chor – ein ganz besonderes Erlebnis! Wir singen 
aus den Bereichen Schlager, Rock und Pop.

Öff entliche Bekanntmachung
Am Dienstag, 03.02.2026, fi ndet um 
20:00 Uhr im Bürgerzentrum Krone-
Ladhof, Ladhof 5, 79215 Elzach, eine Sitzung des Ge-
meindeverwaltungsverbandes Elzach statt.

Tagesordnung
1.  Bekanntgaben
2.  Änderung der Verbandssatzung des Gemeindever-

waltungsverbands - § 8 Finanzierung
3.  GVV Elzach - Einbringung, Beratung und Beschluss-

fassung des Haushaltsplanes und der Haushaltssat-
zung 2026

4.  Fragen der Bürgerinnen und Bürger
5.  Bekanntgaben, Anregungen der Mitglieder des Gre-

miums

Die Bevölkerung ist zur Teilnahme herzlich eingeladen.

Mit freundlichen Grüßen

Roland Tibi
Verbandsvorsitzender

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND ELZACH
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Die Proben finden ab sofort Dienstag's,  jeweils um 19:30 im 
Probenraum unter der Steinberghalle statt.

Wir freuen uns auf Sie/Euch.

GV Sängerrunde Prechtal e.V.
www.gv-saengerrunde-prechtal.de

Generalversammlung
Am Freitag, den 06. Februar 2026 findet um 20.00 Uhr im Gast-
haus Adler-Pelzmühle die Generalversammlung des GV Sän-
gerrunde Prechtal e.V. statt.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen
1. Begrüßung und Totenehrung
2. Protokoll der letzten Generalversammlung und Geschäfts-

bericht für das Jahr 2025
3. Bericht des Kassierers
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Bericht des Chorleiters
6. Ehrung der fleißigen Probenbesucher
7. Entlastung der Gesamtvorstandschaft
8. Bestellung von zwei Kassenprüfern
9. Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Hierzu laden wir Sie recht herzlich ein.

GV Sängerrunde Prechtal e.V
www.gv-saengerrunde-prechtal.de

MELODIA BIEDERBACH E. V.

Einladung
Die ordentliche Mitgliederversammlung von Melodia Bieder-
bach e.V. für das Vereinsjahr 2025 findet am Freitag, 23. Janu-
ar 2026, um 20:00 Uhr im Probenraum von Melodia Biederbach 
bei der Schwarzwaldhalle Biederbach, Dorf-Dobelstraße 1, 
79215 Biederbach statt.

Wir laden hiermit alle Ehrenmitglieder, die aktiven und passiven 
Vereinsmitglieder, Freunde und Gönner ein.

Für die Teilnahme danken wir.

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Bericht des Vorsitzenden
4. Bericht der Schriftführerin
5. Kassenbericht 2025
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Wahl der Kassenprüfer
8. Entlastung des Gesamtvorstandes
9. Verschiedenes

Viele Grüße von Melodia Biederbach e.V.
Robert Klausmann, 1. Vorsitzender

KIRCHLICHE  
NACHRICHTEN

PFARRGEMEINDE ST. MANSUETUS  
OBERBIEDERBACH

Samstag, 24. Januar
18:00 Uhr Vorabendmesse

KAPELLE ST. MARTIN  
BIEDERBACH-DORF

Am Mittwoch, 04. Februar 2026, 
findet um 18:30 Uhr in der Kapel-
le „St. Martin“ in Biederbach-Dorf 
eine Eucharistiefeier statt.
Herzliche Einladung.

KIRCHENGEMEINDE ST. NIKOLAUS ELZACH

Donnerstag, 22. Januar
17:55 Uhr Rosenkranz
18:30 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag, 25. Januar
10:30 Uhr Eucharistiefeier
Donnerstag, 29. Januar
17:55 Uhr Rosenkranz
18:30 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag, 1. Februar
10:30 Uhr Familiengottesdienst mit den EK-Kindern 
 mit Blasiussegen und Kerzenweihe

EVANGELISCHES PFARRAMT

Sonntag, 25. Januar
10:00 Uhr  Gottesdienst in der Christuskirche in Oberprechtal 

mit Prädikantin Dorothee Schulze

Sonntag, 1. Februar
11:00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl in der Christuskirche 

in Oberprechtal mit Pfarrer Leon Hanser

Sonntag, 8. Februar
11:00 Uhr  Gottesdienst in der Johanneskirche in Elzach mit 

Pfarrer i. R. Gerhard Jost

MITTEILUNGEN DES  
LANDRATSAMTES EMMENDINGEN

Vortrag „Herausfordernde Situationen und 
den Alltag mit Demenz meistern“
Am Freitag, 23. Januar 2026 gibt es in Kenzingen (Kirchplatz 
15) von 19 bis 20:30 Uhr den Vortrag „Herausfordernde Situa-
tionen meistern und den Alltag mit Demenz meistern“. Der Ka-
tholische Frauenverbund Kenzingen ist Veranstalter. Referentin 
ist Martina Gebele vom Pflegestützpunkt des Landkreises Em-
mendingen.  Eine Demenzerkrankung stellt die gesamte Fami-
lie und das gesamte Umfeld vor Herausforderungen. Bei dem 
Vortrag werden praktische Tipps für den Alltag weitergegeben 
und es gibt Raum für Fragen und den gemeinsamen Austausch.

Müllgebührenbescheid  
Ende Januar im Briefkasten
Ende Januar finden alle Grundstücks- und Wohnungseigentü-
mer sowie Hausverwaltungen den Umschlag mit dem Müllge-
bührenbescheid für 2026 von der Abfallwirtschaft des Landrat-
samtes in ihren Briefkästen. Wer zur Miete wohnt, erhält keinen 
Brief. Die Briefe werden per Post am 26. Januar 2026 verschickt. 

Mutter Gottes 
in Kapelle 
Foto: Robert 
Klausmann
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Die Müllgebühren für dieses Jahr müssen in einem Beitrag bis 
zum 1. März 2026 beglichen werden. Die neuen Müllgebühren, 
die in diesem Jahr gelten, sind sowohl auf dem Gebührenbe-
scheid als auch im Internet aufgeführt. Mieter erhalten deshalb 
keinen eigenen Gebührenbescheid, weil sie ihren Anteil an den 
Müllgebühren über die Nebenkosten mit ihrem Vermieter bzw. 
der Hausverwaltung abrechnen.
Anträge zur Lieferung oder Rückgabe von Müllbehältern, 
die erst nach dem 27. November 2025 bei der Abfallwirt-
schaft vorlagen, konnten im Jahresbescheid nicht mehr be-
rücksichtigt werden. Hier gibt es Anfang Februar einen Än-
derungsbescheid mit einer Nachforderung bzw. Gutschrift.
Mit den Müllgebühren werden viele Leistungen der Abfallwirt-
schaft für die Bürgerinnen und Bürger abgedeckt. Dazu zählen 
neben der Leerung der grauen Tonne alle zwei Wochen und 
der wöchentlichen Abfuhr im Juli und August die Nutzung der 
Recyclinghöfe und Grünschnittplätze, die Schadstoffsammlung 
sowie die Sperrmüll- und Schrottsammlung, ebenso die Abho-
lung von Kühlgeräten. Auch der jährliche Abfallkalender ist im 
Leistungspaket enthalten. Zusätzlich berechnet werden jedoch 
die Zufuhr oder Abholung bei einem Tonnenwechsel und die 
offiziellen Müllsäcke, die in vielen Geschäften und im Landrat-
samt erworben werden können.
Nicht über die Müllgebühr finanziert werden die Abholung der 
Papiertonnen und Gelben Säcke sowie die Leerung der Glas-
container. Hierbei handelt es sich um privatwirtschaftlich orga-
nisierte Rücknahmesysteme des Handels für Verkaufsverpa-
ckungen. 
Die Abfallwirtschaft des Landratsamtes weist vorsorglich da-
raufhin, dass es erfahrungsgemäß in den ersten Tagen nach 
Versand der Müllgebührenbescheide viele Rückfragen gibt, so-
dass die telefonische Erreichbarkeit der Abfallwirtschaft einge-
schränkt sein kann.
 

Zwei Vorträge zu Demenz
Der Pflegestützpunkt des Landkreises Emmendingen bietet 
zwei Vorträge zum Thema Demenz an.
Am Montag, 26. Januar 2026 von 17:00 bis 18:30 Uhr zum 
Thema „Lebensqualität mit Demenz. Ort: Karl-Höfflin-Ge-
meindehaus (Hauptstraße 120, Denzlingen). Veranstalter: 
Nachbarschaftshilfe “Von Mensch zu Mensch“ Denzlingen. 
Referentin: Nadine Schöpflin. Dabei geht es um die unter-
schiedlichen Gesichter der Krankheit Demenz. Das Erleben 
der Erkrankung und die Auswirkungen im Alltag werden erklärt, 
Entlastungsmöglichkeiten aufgezeigt sowie praktische Tipps im 
Umgang mit Betroffenen vermittelt.
Am Dienstag, 27. Januar 2026 von 19:00 bis 20:30 Uhr gibt 
es den Vortrag „Herausfordernde Situationen und den All-
tag mit Demenz meistern“. Ort: VHS-Gebäude, Vorspielraum 
102 (Am Gaswerk 5, Emmendingen). Referentin: Martina Gebe-
le. Veranstalter: VHS Nördlicher Breisgau. Anmeldung unter Te-
lefon 07641 92250. Eine Demenzerkrankung stellt die gesamte 
Familie und Umfeld vor Herausforderungen. Interessierte erfah-
ren praktische Tipps für den Alltag und finden Raum für Fragen 
und den gemeinsamen Austausch.

Vortrag: "Neue Gelenke – neues Leben – 
Hüft- und Knieendoprothesen im Fokus"
Am Mittwoch, 28. Januar findet von 18 bis 20 Uhr im Haus am 
Festplatz in Emmendingen (Schwarzwaldstraße 4) der Vortrag 
„Neue Gelenke – neues Leben – Hüft- und Knieendoprothesen 
im Fokus“ statt. Referenten sind der Chefarzt für Orthopädie 
und Unfallchirurgie Prof. Dr. Lukas Konstantinidis und der der 
Oberarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie Dr. Valentin Vogt. 
Der Vortrag bietet einen Überblick über Behandlungsmöglich-
keiten und neuesten Therapien im Kreiskrankenhaus Emmen-
dingen.

Vortrag „Wohnen im Alter“  
am 30. Januar in Maleck
Während des nächsten Schwätzle-Cafés am Freitag, 30. Ja-
nuar 2026 ab 15:00 Uhr hält Nadine Schöpflin vom Pflegestütz-
punkt des Landkreises Emmendingen den Vortrag „Wohnen im 
Alter – mit Wohnraumanpassung und Hilfsmitteln selbstständig 
wohnen“.  Treppen, Duschwannen aber auch Alltagsgegenstän-
de können im Alter die Selbstständigkeit einschränken. Interes-
sierte erfahren, welche Anpassungsmöglichkeiten es gibt und 
mit welchen Hilfsmitteln Sie sich den Alltag erleichtern können. 
Auch Smart Home-Lösungen und Ambient Assisted Living 
sowie Finanzierungsmöglichkeiten werden angesprochen. Ver-
anstalter ist der VdK-Ortsverband Emmendingen. Um Anmel-
dung unter 07641 3758 wird gebeten.

Online-Gesprächskreis  
für pflegende Angehörige
Der Pflegestützpunkt des Landkreises Emmendingen bietet ab 
Februar einen Online-Gesprächskreis für pflegende Angehöri-
ge an. Er startet ab Dienstag, 3. Februar 2026 und findet immer 
am ersten Dienstag im Monat von 17:00 bis 18:00 Uhr statt. Das 
Angebot bietet die Möglichkeit, sich mit anderen pflegenden An-
gehörigen auszutauschen, Erfahrungen zu teilen und Kraft zu 
schöpfen. Begleitet wird der Gesprächskreis von Martina Gebe-
le vom Pflegestützpunkt Emmendingen. Nähere Informationen 
und die Zugangsdaten erhalten Interessierte unter 07641 451-
3095 oder m.gebele@landkreis-emmendingen.de

„Gläserne Produktion“
Aufruf zur Teilnahme an der Landesaktion  
„Gläserne Produktion“ 
Nachhaltig gut - Lebensmittel aus Baden-Württemberg
Das Landwirtschaftsamt Emmendingen möchte alle erzeugen-
de Betriebe in der Landwirtschaft, im Garten- und Weinbau, in 
der Forstwirtschaft, in der Imkerei, Baumschulen und in allen 
verarbeitenden Betrieben wie Mühlen, Bäckereien, Käsereien, 
Metzgereien u.a.m. anregen sich an der Aktion zu beteiligen.
Vor allem junge Menschen sollen angesprochen werden. Dabei 
können Themen wie Ausbau der regionalen Wertschöpfungs-
ketten, Erhalt der Kulturlandschaft, Tierwohl, Klimaschutz, Ver-
sorgungssicherheit und Biodiversität aufgegriffen werden.
Das Spektrum an möglichen Aktionen ist vielfältig und reicht 
vom großen Hoffest über eine erlebnisorientierte Weinbergtour 
bis hin zu einer Betriebsführung mit begrenzter Teilnehmenden-
zahl, die ein bestimmtes Thema aufgreift. Sie können die Form 
wählen, die am besten zu Ihnen und Ihrem Betrieb passt. Ge-
rade die kleinen Formate bieten eine gute Gelegenheit mit den 
Besucherinnen und Besuchern direkt ins Gespräch zu kommen.
Für weitere Informationen können Betriebsleitende mit Frau 
Andrea Fromm Kontakt aufnehmen unter 07641/451-9142 oder 
per E-Mail über bildungszentrum@landkreis-emmendingen.de. 
Das Anmeldeformular kann unter https://emmendingen.land-
wirtschaft-bw.de genutzt werden.
Eine Anmeldung ist bis 8. Februar 2026 möglich.

Forstbezirk Waldkirch organisiert für die 
Waldbesitzer des Elz- und Simonswäldertals 
eine Forstpflanzensammelbestellung
Die letzten Monate haben genügend Niederschläge gebracht 
und bieten gute Voraussetzungen für die Frühjahrspflanzung. 
Immer mehr an Bedeutung gewinnen standortsgerechte ge-
mischte Bestände die klimastabil sind. Je nach Standort ist eine 
Baumart mehr oder weniger stabil und ertragsreich. Das neu 
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Voranzeige Seniorenfasnet
Das Altenwerk Elzach-Biederbach erinnert an die Senio-
renfasnet am Sonntag den 01.Februar im HdG! Beginn 
ist um 14:00 Uhr!
Es sind Alle herzlich eingeladen, denn Sie wissen, die 
Frauen der Frauengemeinschaft sind große Klasse!

Wir freuen uns auf SIE!
Für mehr Info: Edda Hahn, Telefon 07682 8624

veröffentlichte vereinfachte standortskundliche Verfahren der 
FVA Freiburg bietet hierzu detaillierte Informationen für den Pri-
vatwald. Die Försterinnen und Förster des Landkreises sind mit 
der Anwendung des Verfahrens bereits bestens vertraut und 
bieten Ihnen eine kompetente und fundierte Beratung zur pas-
senden Baumartenwahl an. Für Wiederbewaldungsmaßnah-
men stehen voraussichtlich wieder Fördermittel zur Verfügung, 
dabei ist ein Anteil von mindestens 40 Prozent Laubholz sowie 
von mindestens 51 Prozent heimischer, standortsgerechter 
Baumarten einzuhalten. Antragsformulare mit Baumartenlisten 
stehen im Förderwegweiser des MLR zur Verfügung. Die Be-
willigung der Förderung muss dabei vor der Pflanzenlieferung 
vorliegen.
Wer sich an der Sammelbestellung beteiligen möchte, wird 
gebeten, sich bis zum 16. Februar 2026 mit seiner Pflan-
zenbestellung an die zuständigen Revierförster/in zu wen-
den. Wir achten darauf, dass Sie die geeigneten Herkünfte und, 
wenn verfügbar, zertifizierte Pflanzen erhalten.

Lohnt sich 2026 eine Photovoltaik-Anlage 
für mich noch?
Antworten auf die Frage, ob sich eine Photovoltaik-Anlage auch 
im neuen Jahr noch lohnt, gibt es bei einer kostenfreien Photo-
voltaik-Beratung des Team Energie Zukunft der Klimaschutz-
agentur des Landkreis Emmendingen. In einem neutralen, 
persönlichen Gespräch werden Einblicke in die konkreten Mög-
lichkeiten am jeweiligen Gebäude und im Ergebnis eine Schät-
zung der Kosten und einer Abschätzung der Wirtschaftlichkeit 
für die eigene Anlage gegeben. Ansprechpartner ist Anton 
Trenkle, Lotse für klimafreundliches Sanieren und Heizen des 
Landkreises Emmendingen.
Hier geht es direkt zu den Beratungsterminen:https://
team-energie-zukunft .de/beratung-zu-pv-solaranla-
gen-und-solarstrom/
 

MITTEILUNGEN  
ANDERER BEHÖRDEN

DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG

Kostenfreie Bescheinigung  
für Rentnerinnen und Rentner
Informationen für die Steuererklärung
Viele Rentnerinnen und Rentner sind verpflichtet, eine Steu-
ererklärung abzugeben. Dafür erhalten Rentenbeziehende 
die kostenfreie „Information über die Meldung an die Finanz-
verwaltung“ von der gesetzlichen Rentenversicherung. Diese 
Bescheinigung enthält steuerrechtlich relevante Beträge für 
die Steuererklärung, wie die Höhe der gezahlten Beiträge zur 
Kranken- und Pflegeversicherung oder die Rentenhöhe für das 
vergangene Kalenderjahr.

Erstmaliger Antrag – dann automatischer Bezug
Rentnerinnen und Rentner, die diese Information bereits in 
einem der Vorjahre angefragt haben, erhalten diese 2026 auto-
matisch. Wer die „Information über die Meldung an die Finanz-
verwaltung“ zum ersten Mal benötigt, kann diese ganz einfach 
über die Online-Services der Deutschen Rentenversicherung 
unter www.deutsche-rentenversicherung.de/steuerbescheini-
gung anfordern.

Wer muss überhaupt eine Steuererklärung abgeben?
Diese Frage kann die Deutsche Rentenversicherung nicht in-
dividuell beantworten. Genaue Auskünfte darüber geben aber 
Finanzämter, Lohnsteuerhilfevereine oder Steuerberater.

Information 
Weitere Informationen enthält die Broschüre „Versicherte und 
Rentner: Informationen zum Steuerrecht“ Diese kann auf www.
deutsche-rentenversicherung.de herunterladen werden.
 

VEREINE AUS DEM 
ELZTAL/ORGANISATIONEN

Glottertäler gewinnt Preiscego in Biederbach
Mit 72 Teilnehmern war das Preiscego Anfang Januar im Bie-
derbacher Sportheim bis auf den letzten Platz voll besetzt. 
Dazu kamen die Spieler nicht nur aus dem Elztal, sondern auch 
aus dem Kinzigtal und dem Dreisamtal, die weiteste Anreise 
war gar aus Bräunlingen.

„Cego, Eine, selber“, so wurde den ganzen Nachmittag munter 
gesteigert, mit dabei 7 Frauen und auch erstaunlich viele jün-
gere Spieler. Der jüngste kam aus Biederbach, der älteste aus 
Prechtal mit 88 Jahren.

Nach zwei Runden mit je 21 Spielen war der Sieger ermittelt. 
Mit 206 Punkten konnte sich Hermann Linder aus Glottertal den 
ersten Platz sichern, zweiter wurde Reinhard Reichenbach aus 
Elzach mit 139 Punkten, auf den dritten Platz kam Sigrid Neinin-
ger aus Brigachtal mit 120   Punkten. Sie erhielten ein Preisgeld 
samt Geschenkkorb, ausgerechnet diese waren selbst gespen-
det vom Sieger. Daher eine schöne Geste am Rande, Hermann 
Linder gab seinen weiter an den Letztplatzierten Meinrad Gries-
baum aus Steinach. Auch die weiteren Platzierten konnten sich 
über attraktive Preise freuen, viele davon gestiftet von Elztäler 
Firmen und Privatpersonen. Dafür ein herzliches Vergelt´s Gott. 
Initiator der Veranstaltung war Clemens Weis, der zusammen 
mit ein paar Spielerinnen der Fußballdamenmannschaft der SG 
Elztal das Preiscego organisiert und durch den Nachmittag ge-
leitet hat.

Fazit der Spieler, „ein gelungenes Turnier, Danke schön und bis 
nächstes Jahr“.

Ein herzliches Danke schön an dieser Stelle noch an Bettina 
und Günther für die tolle Bewirtung im Clubheim und den Spon-
soren unserer Preise.
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NARRENZUNFT ELZACH
Latscharistammtisch
Ab Freitag, den 23.01.26 findet um 20 Uhr wieder unser Stamm-
tisch im Löwen statt. Alle Interessierten, Fänger, Humoristen, 
die Vorstandschaft und alle sonstigen Latschari sind herzlich 
eingeladen.

Heil om Narreseil
Latschariverein
Ordnerversammlung der Narrenzunft Elzach
Für alle, die sich am Fackelumzug als Ordner zur Verfügung 
stellen, findet am Donnerstag, den 29. Januar 2026 um 20:00 
Uhr eine Einweisung und Vorbesprechung im Gasthaus Och-
sen statt. Der Bedarf an Ordner ist weiterhin groß, weshalb wir 
uns über Freiwillige immer freuen. Mit einem kräftigen Tralla-ho: 

Bürosamstage der Narrenzunft Elzach 
Am 31.01. und am 07.02.2026 wird von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr 
in der Zunftstube (Alfing) Gelegenheit geboten für Barzahler 
den Mitgliedsbeitrag einzuzahlen. Mitglieder, welche bei einem 
anderen Kreditinstitut als der Volksbank bzw. Sparkasse Kunde 

sind, können die Fasnetsbändili abholen. Außerdem können 
Sammler-Lärvli, Zunft- und Sonderplaketten, Schuttigfohne, 
Lärvli, die neue Fasnet-CD, die Narrenfibel und das Buch „Vom 
zünftigen Schuttig zur Schuttigzunft“ gekauft werden. An bei-
den Terminen besteht auch die Möglichkeit, Mitglied in der Nar-
renzunft zu werden. Im Besonderen weisen wir daraufhin, dass 
ohne aktuelles Zunftbändili keine Fackel am Fackelumzug aus-
gegeben wird. Das Zunftbändili ist am Schuttig zu befestigen.

Kinderfasnet
Schuttig, Schuttig mit de Schere...-Unser „Narresume“ ist ab 
dem 01. Februar 2026 wieder unterwegs. Alle Eltern sind an-
gehalten, ihrem Nachwuchs sowohl den anständigen Umgang 
mit de Blodere beizubringen als auch auf kindgerechte Larven 
und unserem Brauchtum entsprechende Schuttig- oder Rege-
molli-Anzüge zu achten. Handtaschen und Handys gehören 
nicht zum Schuttig. Weiterhin sind die Eltern dafür verantwort-
lich, ihren Nachwuchs zu unterweisen, auf den Durchgangs-
verkehr zu achten und keine Fahrzeuge anzuhalten! Auf 
dem Kirchplatz hat grundsätzlich kein Narrentreiben stattzu-
finden! Für die Kinder und erst recht für die Jugendlichen gilt 
die alte Elzacher Narrenregel: Ein Schuttig ohne Hut und Larve 
ist kein Schuttig – auf der Straße nicht und in den Wirtschaften 
ebenfalls nicht.
 
Mit einem kräftigen Tralla-ho: NARRENZUNFT ELZACH
 

Frauenfasnet
Am Freitag, 30.01.26 und Samstag, 31.01.2026 jeweils um 
20:00 Uhr feiern wir im Haus des Gastes in Elzach Frauen-
fasnet.
 
Sattelt die Pferde, Stiefel an,
im HDG ist “ Wilder Westen“ dann. 
Endlich ist es wieder soweit,
im Januar ist Frauenfasnet Zeit.
Das HDG erstrahlt in buntem Glanz,
lädt ein zu Stimmung, Musik und Tanz.
Old Shatterhand und Winnetou,
Sheriffs und Banditen noch dazu.
Yeeh haw, alle reiten los,
Wilder Westen im HDG wird famos.
 
Seid unsere Gäste, es wäre sehr schön,
wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
 
Kommt zum Kartenvorverkauf...
Dieser findet am Sonntag, 25.01.2026 im Pfarrzentrum statt.
Um 10.00 Uhr für Mitglieder.
Um 12.00 Uhr für Nichtmitglieder
Eintritt: 15 €
Am 01.02.2026, 14:00 Uhr hält auch der wilde Westen Ein-
zug bei der Seniorenfasnet (Eintritt frei).
 
Eure kfd Elzach

des 
redaktione� en Teils



0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

BEDINGUNGEN DER AKTION:
• Es gelten unsere AGB 

(siehe www.primo-stockach.de)  
und die aktuelle Preisliste für  
Gewerbetreibende und Werbeagenturen.

• Anzeigenvorlagen 
(Druckunterlagen): Bitte bis donnerstags, 9 Uhr der 
Vorwoche einreichen.

• Zahlungsmethoden: Nur mit erteilter Abbuchungs-
erlaubnis. Andere Zahlungsmethoden sind ausgeschlos-
sen.

• Bestehende Vereinbarungen:  
Rabatt-, Abschluss- und Skontovereinbarungen mit 
unserem Verlag sind für diese Aktion außer Kraft 
gesetzt. Das mm-Volumen wird jedoch Ihrem Abschluss 
gutgeschrieben.

• Farbzuschläge: Nicht rabattierfähig.

• Aktionszeitraum: Alle Anzeigen müssen innerhalb 
des Aktionszeitraums geschaltet werden.

• Aktionscode: Bitte geben Sie bei der Anzeigenbe-
stellung den Code P-2026-01 an.

Starten Sie erfolgreich ins neue Jahr –  
mit 15 % Rabatt auf Ihre Anzeigenbuchung!
Ihre Vorteile auf einen Blick:
• Frühbucher-Vorteil: 15 % Rabatt auf alle Anzeigen,  

die zwischen KW 2 und KW 7 (06.01. – 16.02. 2026) 
erscheinen.

• Starker Jahresauftakt: Nutzen Sie die Aufmerksamkeit zum 
Jahresbeginn für Ihre Werbung.

• Flexibel planbar: Gilt für alle Formate und Erscheinungstermine  
im Aktionszeitraum.

So einfach funktioniert’s:
1. Anzeigen im Zeitraum KW 2 – KW 7 (06.01.–16.02.2026) 

buchen.
2. 15 % Rabatt automatisch sichern.
3. Ihre Botschaft erreicht die Region – frisch, wirksam und zum  

besten Start in 2026.

  Sie haben Fragen oder wünschen eine individuelle  
Beratung? Wir sind jederzeit für Sie da – gemeinsam sorgen wir für 
einen erfolgreichen Start ins neue Jahr!

Mit 15% 
Rabatt  

ins neue 
Jahr!
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S I L B ENRÄT S E L
Aus den Silben aen - ap - ar - back - bloss -
bril - chen - cher - chi - dach - dern - des - dre -
durch - er - faehr - falls - fel - fer - gaert -
gam - ge - gud - gung - he - hen - hu - keit -
ko - lang - len - lens - lich - lied - ma - ma -
me - mel - mi - mon - nach - ne - ne - ni - on -
pfan - pi - ra - rei - run - sam - sche - schiff -
schim - schla - schwach - stellt - taer - tau -
tee - ter - ti - traeg - tral - trans - tref - tru -
un - ver - wae - werk - wil - wur - zel - zen - zu
sind 22 Wörter zu bilden, deren sechste und zehnte 
Buchstaben, jeweils von unten nach oben gelesen, ein 
Zitat von Maria Edgeworth ergeben.

1. labil, nachgiebig

2. noch akzeptabel

3. eine Straftat

4. Wasserfahrzeug

5. oberstes Organ kommun. Parteien

6. blamiert

7. modifi zieren

8. Wassersportutensilien

9. Erfolg ohne eigenen Verdienst

10. Teil des Baums

11. ein Würfelspiel

12. Pfl anzenzuchtbetrieb

13. menschlich, wohltätig

14. Ziegel zur Hausabdeckung

15. Körperausdünstung

16. altgriechischer Mathematiker

17. Gegenteil von Schnelligkeit

18. die Nerven verlieren

19. Pferdeart

20. Epos des Mittelalters

21. imitieren

22. Kleiderkasten20. zeitweilig des Dienstes entheben

D
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PRIMO-RÄTSELSPASS

aen - ap - ar - back - bloss -aen - ap - ar - back - bloss -aen - ap - ar - back - bloss -

Lösung:1. willensschwach, 2. ertraeglich, 3. Unterschlagung, 4. Faehrschiff, 
5. Zentralkomitee, 6. blossgestellt, 7. veraendern, 8. Taucherbrillen, 
9. Zufallstreffer, 10. Wurzelwerk, 11. Backgammon, 12. Gaertnerei, 
13. humanitaer, 14. Dachpfanne, 15. Transpiration, 16. Archimedes, 
17. Langsamkeit, 18. durchdrehen, 19. Apfelschimmel, 20. Gudrunlied, 
21. nachmachen, 22. Waeschetruhe – „Hansdampf in allen Gassen und 
Meister in keinem Fach.“

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
  07771 9317-932      print@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

DRUCKSACHEN 
AB AUFLAGE 1 . . .
MIT UNS FINDEN SIE DIE RICHTIGE 
WERBEFORM FÜR IHREN KUNDENFANG

Wussten Sie schon, dass beim Primo-Verlag nicht nur Ihr 
Heimatblatt hergestellt wird? Vor allem Kommunen, Schu-
len, Vereine und Kirchen nutzen gerne unser vielfältiges 
Angebot an Druckdienstleistungen. In unserer hochmoder-
nen Druckerei entstehen nicht nur PRIMO-Heimatblätter. 
Von uns erhalten Sie auch Ihre privaten oder geschäftlichen 
Drucksachen.

Publikationen:   Amts- und Mitteilungsblätter, 
Festschriften/Chroniken, Bücher, 
Vereinszeitungen, Schülerzeitungen 

Geschäftspapiere:   Visitenkarten, Briefbogen, 
Formulare, Durchschreibesätze, 
Geschäftsberichte

Werbemittel:   Blöcke, Kalender, Broschüren, 
Prospekte, Flyer, Mailings, 
Kataloge, Plakate

Private Drucksachen:   Einladungen, Grußkarten, 
Trauerkarten, Hochzeitszeitungen, 
Familienanzeigen

und vieles mehr...

Obacht, bitte lesen!
Auch Kleinigkeiten können Ihren Geldbeutel deutlich auffrischen!  

Suche u. kaufe Möbel, Porzellan, Bleikristall,
Schnitzereien, Bilder, Teppiche, Zinn, Handtaschen, Abendkleider, 

Trachten, Uhren, Tafelsilber, Schmuck und andere Nachlässe.
Pelzmäntel und Pelzjacken ab 500,00 bis 3.000,00 Euro.

Lammfell - Lederjacken.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf, Tel. 0781- 47 44 57 21
Familie Pauluna



ACHTUNG ZAHNGOLD
Kaufe Bernsteinschmuck, Modeschmuck, Goldschmuck, 
Silberschmuck u. Münzen, Zinn und versilbertes Besteck, 

zahle bar, komme gleich.
Tel. 0173 / 98 55 44 6 oder 0761 / 456 782 6


